
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1949/10/26 Ds1/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.10.1949

Norm

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

Die in einem Schreiben an den ehemaligen Klienten zur Hereinbringung der Kostenforderung gebrauchte Drohung mit

einer Anzeige bei der Gestapo stellt ein schweres Disziplinarvergehen dar.
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